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Leistungsbeschreibung | Pandemie-Schutz Plus 

für zusätzlichen Schutz auf Reisen 
Bitte beachten Sie, dass in dieser Leistungsbeschreibung nicht alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufgeführt werden. Den 

vollständigen Versicherungsumfang entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Jede 

unten aufgeführte Versicherung ist nur dann relevant, wenn diese auch im abgeschlossenen Tarif enthalten ist. 

 

Pandemie-Schutz Plus 

als Add-on zur Reise-Rücktrittsversicherung und Reiseabbruch-Versicherung 

  

Gegenstand der Versicherung 

 Die Zusatzversicherung Pandemie-Schutz Plus ergänzt die versicherten Ereignisse der abgeschlossenen 

Hauptversicherung. Die Reise-Rücktrittsversicherung und Reiseabbruch-Versicherung müssen in der 

Hauptversicherung enthalten sein. 

Zusätzlich versicherte Ereignisse  

 Ein zusätzlich versichertes Ereignis liegt vor, wenn ein Verdacht auf eine Infektion oder eine 

Infektion mit einer pandemisch auftretenden Krankheit (Pandemie) vorliegt und aus diesem Grund: 

 

 Reise-Rücktrittsversicherung  

 Eine häusliche Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen Maßnahme (z. B. Anordnung) oder 

einer Anordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage  

(z. B. Verordnung) erforderlich wird 

 

 Die Beförderung oder das Betreten des versicherten Mietobjektes durch berechtigte Dritte  

(z. B. Flughafenpersonal, Vermieter) am Tag der Hinreise (Reisebeginn) verweigert wird 

 

 Reiseabbruch-Versicherung  

 Eine Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer 

Anordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage (z. B. 

Verordnung) erforderlich wird 

 

 Die Beförderung durch berechtigte Dritte (z. B. Flughafenpersonal) am Tag der Rückreise 

(Reiseende) verweigert wird 

 

Zusätzlich versicherte Leistungen  

 Es gelten die versicherten Leistungen der Reise-Rücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung.  

Selbstbehalt 

 Kein Selbstbehalt 
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Preisübersicht | Pandemie-Schutz Plus 

für zusätzlichen Schutz auf Reisen 

  

 

Pandemie-Schutz Plus

bis 45 Tage, weltweit

Add-on zu allen Reiseschutz-Tarifen 

mit mindestens einer Reise-Rücktrittsversicherung

Reisepreis Einzelperson/Familie/Objekt

bis EUR EUR pro Reise

 2.000,–  15,–

 9,–

 5,–

 12,–

mit Zusatzleistungen in der Reise-Rücktrittsversicherung Reise-Rücktrittsversicherung

Reiseabbruch-Versicherung

 129,–

 99,–

 59,–

 49,–

 4,–

 20.000,–  165,–  175,–

 119,–

 89,–

 49,–

 39,–

 29,–

 21,–

 15.000,–

 19,– 15,–

 400,–

 1.000,–

 7.500,–

 10.000,–

 12.500,–

 3.000,–

 4.000,–

 5.000,–  35,–

 25,–

 7,–

 

Risikopersonen 
Personen, die neben der versicherten Person einen Versicherungsfall in der Reise-Rücktritt- oder Reiseabbruch-Versicherung auslösen können. 

• Personen, die mit der versicherten Person gemeinsam eine Reise gebucht haben sowie deren Angehörige. Dies gilt nicht, wenn mehr als 6 

Personen oder bei Familienversicherungen mehr als 2 Familien gemeinsam eine Reise buchen. 

• Angehörige der versicherten Person und die Angehörigen des Ehepartners bzw. Lebensgefährten. Dazu zählen Ehepartner bzw. 

Lebensgefährten; Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder; Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Schwiegereltern; 

Geschwister, Enkel, Schwiegerkinder, Schwäger, Schwägerinnen; angeheiratete Großeltern, angeheiratete Enkel, Tanten, Onkel, Cousins, 

Cousinen, Neffen, Nichten; sowie Mitbewohner in einer häuslichen Gemeinschaft. 

• Diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. 

• Begleitpersonen bei Gruppenreisen, wenn separat vereinbart (Reiseleiterabsicherung). 
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Hinweise 
Die vollständigen Informationen zu Ihrem Versicherungsvertrag entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.  

Versicherungsfähigkeit 

• Die Zusatzversicherungen Aktiv-Urlaub Plus, Camping-Urlaub Plus 

und die Selbstbehaltübernahme-Versicherung können in 

Verbindung mit allen Einmalversicherungen der HanseMerkur 

gebucht werden, die mindestens eine Reise-Rücktrittsversicherung 

enthalten; die Zusatzversicherung Pandemie-Schutz Plus kann in 

Verbindung mit allen Einmal- und Jahresversicherungen der 

HanseMerkur gebucht werden, die mindestens eine Reise-

Rücktrittsversicherung enthalten. 

• Die Zusatzversicherungen Aktiv-Urlaub Plus und Camping-Urlaub 

Plus können nicht in Verbindung mit Gruppenversicherungen 

abgeschlossen werden. 

Versicherungsdauer 

• Als Beginn des Versicherungsschutzes gilt in der Reise-

Rücktrittsversicherung der Abschluss der Versicherung; in den 

übrigen Versicherungen der Antritt der Reise. 

• Die Reise gilt als angetreten in der Reiseabbruch-Versicherung, 

sobald das gebuchte und versicherte Verkehrsmittel oder Objekt 

betreten wird; in den übrigen Versicherungen, sobald die Wohnung 

verlassen wurde. 

• Als Ende des Versicherungsschutzes gilt in der Reise-

Rücktrittsversicherung das Betreten des gebuchten und 

versicherten Verkehrsmittels oder Objektes oder der Eintritt des 

Versicherungsfalles bzw. der Reisestornierung; in den übrigen 

Versicherungen die Beendigung der Reise, spätestens nach 45 

Tagen. 

Versicherungsabschluss 

• Der Versicherungsabschluss muss gemeinsam mit dem Abschluss 

der Hauptversicherung erfolgen; bei einer bestehenden 

Hauptversicherung kann die Zusatzversicherung Pandemie-Schutz 

Plus ebenfalls nachträglich ergänzt werden. 

• Die Zusatzversicherungen zur Reise-Rücktrittsversicherung können 

bis 30 Tage (30 Tage oder mehr) vor Reiseantritt jederzeit 

abgeschlossen werden, ab 30 Tage (30 bis 0 Tage) vor Reiseantritt 

muss die Versicherung bis zum 3. Werktag (Mo.-Sa.) nach der 

Reisebuchung abgeschlossen werden. 

Geltungsbereich 

• Der Versicherungsschutz gilt in der Zusatzversicherung Camping-

Urlaub Plus für Reisen in Europa; in den übrigen 

Zusatzversicherungen weltweit. 

 


